
Stand: Sept. 2015

1.  Name oder Firma der verantwortlichen Stelle

AV Lisowski

2.1  Leiter der verantwortlichen Stelle

Wolfgang Lisowski

E-Mail: info@av-lisowski.de

2.2  Leiter Datenverarbeitung

Wolfgang Lisowski

E-Mail: info@av-lisowski.de

2.3 Datenschutzbeauftragter

Wolfgang Lisowski

E-Mail: info@av-lisowski.de

3.  Anschrift der verantwortlichen Stelle

Landsknechtstraße 20

96103 Hallstadt

4.  Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung

 

 

Die Geschäftsfelder der AV Lisowski umfassen die theoretische und praktische Ausbildung im Bereich 

Verkehr, sowie damit verbundene Beratung.

- Kunden- und Interessentendaten:  (Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail, 

   Vertragsdaten)

- Mitarbeiterdaten  (Personaldaten zur Personalverwaltung und -steuerung)

- Daten zu Geschäftspartnern (Adressen, Abrechnungs- und Leistungsdaten)

- Daten zu Lieferanten (Adress-, Vertrags- und Funktionsdaten)

Es werden grundsätzlich nur sehr wenige Daten erhoben. Im wesentlichen werden zu folgenden 

Personengruppen personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt:

Öffentliches Verfahrensverzeichnis für 

Jedermann nach § 4g BDSG

Angaben zu den Verfahren automatisierter Verarbeitungen (§ 4e Satz 1 Nr. 4-8 BDSG)

5.  Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder 

Datenkategorien

Angaben zur verantwortlichen Stelle (§ 4e Satz 1 Nr. 1-3 BDSG)



 

 

Geplant:  ja  nein
 

Öffentliches Verfahrensverzeichnis für Jedermann nach § 4g BDSG
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Zweck Daten/Datenkategorie Länder/Länderkategorie

Wenn ja:

6.  Empfänger der Daten oder Empfängerkategorien

- Öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten 

  (z.B. Meldung zur Führerscheinprüfung).

- Interne Mitarbeiter, die an der Ausführung und Erfüllung der jeweiligen 

  Informationsprozesse beteiligt sind.

- Externe Auftragnehmer (Dienstleistungsunternehmen) entsprechend § 11 BDSG.

7.  Regelfristen für die Löschung von Daten

Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen erlassen. Nach Ablauf dieser 

Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, soweit sie nicht mehr erforderlich 

sind. Daten, die hiervon nicht berührt sind, werden gelöscht, wenn die unter Punkt "Zweckbestimmung 

der Datenerhebung, -verarbeitung oder Nutzung" genannten Zwecke entfallen.

  (z.B. Meldung zur Führerscheinprüfung).

- Interne Mitarbeiter, die an der Ausführung und Erfüllung der jeweiligen 

8.  Datenübermittlungen in Drittstaaten (außerhalb EU)


